
GOW-Ableitung für N-Methylbenzedron 
 
Zu den von Ihnen genannten Substanzen liegen uns nur wenige Informationen vor. 
 
N-Methylbenzedron gehört zur Gruppe der Cathinonderivate und ist in der EU als psychoaktive 
Substanz verboten [1, 2]. Die verwandte Substanz Amfepramon wird in der Medizin als Appetitzügler 
verwendet [3]. Aufgrund der Nebenwirkungen auf Nervensystem und Psyche sind neurotoxische 
Effekte durch Amfepramon nicht auszuschließen. Dies gilt in gleichem Maße für das strukturell 
verwandte N-Methylbenzedron, für das wir auf Basis der Empfehlung des Umweltbundesamtes zur 
Bewertung von teil- oder nicht-bewertbaren Stoffen im Trinkwasser [4] einen  
 

GOW von 0,3 µg/l 
 
ableiten.  
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